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Begründung 
 

gemäß § 5 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) zur 

14. Änderung  

des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Westerburg 

(Gemeinden Brandscheid, Freiflächen-Photovoltaikanlage) 

 

Westerwaldkreis 

 

 

- Allgemeiner Teil - 
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1 Vorbemerkungen / Verfahrensvermerke 

 

Die Ortsgemeinde Brandscheid plant im nordwestlichen Randbereich der Gemarkungs-

grenze die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Nutzung regenerativer 

Energien. Das Plangebiet befindet sich auf einer Grünlandfläche innerhalb der nördlich 

angrenzenden Waldbestände im Bereich der Gemarkungsgrenze in Richtung Rothen-

bach und ist aufgrund der umgebenden Baumbestände lediglich aus dem direkten Um-

feld einsehbar. Aufgrund der Einstufung als benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet 

ist die Fläche nach den Bestimmungen des EEG 2023 förderfähig und als geeignet für 

die Nutzung von Sonnenenergie einzustufen. 

Für die Umsetzung der Planungsabsicht erfolgt parallel zur 14. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes auch die Aufstellung des Bebauungsplans in der Ortsgemeinde Brand-

scheid. 

 

Gemäß den Vorgaben des Baugesetzbuches, ist es grundsätzlich erforderlich, die Be-

bauungspläne aus dem Flächennutzungsplan heraus zu entwickeln. Für die Erlangung 

der Rechtskraft der Bebauungspläne ist die Fläche daher in den Flächennutzungsplan 

aufzunehmen. Dieser Entwicklung soll durch die Fortschreibung des Flächennutzungs-

planes mit der 14. Änderung Rechnung getragen werden. 

 

Der Rat der Verbandsgemeinde Westerburg hat in seiner Sitzung am 27.09.2022 be-

schlossen, die 14. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Verbandsge-

meinde Westerburg zur Ausweisung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in den Orts-

gemeinde Brandscheid durchzuführen. 

Inhaltlich beschränkt sich die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes auf 

die Ausweisung von Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ im 

Nordwesten der Ortslage. Das Plangebiet wird vollständig von angrenzenden Waldflä-

chen umgeben und ist derzeit als „Fläche für die Landwirtschaft“ und Kompensations-

flächen im Flächennutzungsplan ausgewiesen. 

 

 

Die Planunterlagen bestehen aus: 

 der hiermit vorgelegten Begründung – Allgemeiner Teil  

 dem Flächennutzungsplan im Maßstab 1 : 5.000 (Ortslagenplan) 
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Rechtsgrundlagen (in der jeweils gültigen Fassung): 

 

 Baugesetzbuch (BauGB)  

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des 

Planinhaltes (PlanzV90) 

 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)  

 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) 

 Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) 

 Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG)) 

 

in der jeweils gültigen Fassung 

 

 

Weitere Planungsgrundlagen sind: 

 

 Landesentwicklungsprogramm IV vom 7. Oktober 2008 

 Teilfortschreibung des LEP IV vom 21.07.2017 

 Regionaler Raumordnungsplan (RROP) Mittelrhein - Westerwald vom 11.12. 2017  

 Aktueller Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Westerburg 

 Raumordnungsbericht der Landesregierung von 2013 

 Vierte Änderung des LEP vom 17.01.2023 

 

 

2 Anlass - Planungsnotwendigkeit 

 

Der Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung der Verbandsgemeinde 

Westerburg wurde 2006 rechtswirksam. Seitdem wurde er zuletzt durch die 13. Ände-

rung überarbeitet. 

Anlass für die nun vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Darstel-

lung der Planungsabsichten der Ortsgemeinde Brandscheid zur Errichtung eines Solar-

parks im Nordwesten der Ortslage auf einer benachteiligten landwirtschaftlichen Flä-

che.  

 



Begründung – 14. Änderung des FNP Westerburg, Gemeinde Brandscheid, Freiflächen-Photovoltaikanlage Seite 4 

 

3 Ziel und Inhalt der Flächennutzungsplanänderung 

 

Die Ortsgemeinde Brandscheid plant die Aufstellung eines Bebauungsplans in nord-

westlicher Ortsrandlage zur Förderung regenerativer Energien gemäß den neuen ge-

setzlichen Vorgaben. Bis zum Jahr 2030 sollen 80 % der Energie aus erneuerbaren 

Quellen stammen. Mit der vorliegenden Planung soll zu dieser Zielvorgabe ein Beitrag 

geleistet werden. Innerhalb der nordwestlich an Brandscheid angrenzenden Waldflä-

chen soll daher eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Da die geplante Auf-

stellung des Bebauungsplans aufgrund der Sondergebietsausweisung derzeit nicht aus 

dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, soll dieser parallel geändert werden. Das Ziel 

der Änderung ist die Ausweisung des Plangebiets als Sonderbaufläche mit der Zweck-

bestimmung „Solarpark“. 

 

Nr. Beschreibung Flächen (ha) 

 

Brandscheid 

14.4.1 

 

Neuausweisung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbe-

stimmung „Solarpark“.  

Verlagerung der bestehenden Maßnahmenfläche im Plan-

gebiet 

 

8,0 

 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung werden Flächen für die Landwirtschaft 

umgenutzt und als Sonderbaufläche ausgewiesen. Die im Plangebiet vorhandene 

Maßnahmenfläche wird im direkten Umfeld der Sonderbaufläche, innerhalb des Plan-

gebietes, ausgewiesen. 

 

    

Bisherige Ausweisung des FNP Geplante Änderung des FNP 
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Abbildung 1: Plangebiete in Brandscheid 

Die landespflegerische Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft soll nach 

Möglichkeit in engem räumlichen und funktionalen Zusammenhang zur geplanten Ein-

griffsfläche stehen. Es wird im Zuge des Bebauungsplanverfahrens eine plangebietsin-

terne Kompensation nach den Vorgaben einer „Produktionsintegrierten Kompensation“ 

(PIK) vorgesehen, die die vorhandenen Lebensraumstrukturen und geschützten Bio-

topflächen im Änderungsbereich berücksichtigt. 

 

 

4 Planungsrechtlich bedeutsame Bindungen 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Westerburg ist der 

Änderungsbereich derzeit sowohl als Fläche für die Landwirtschaft als auch als landes-

pflegerische Kompensationsfläche dargestellt. Die Kompensationsfläche wurde aus 

den Festsetzungen des Bebauungsplans „Altefeld“ aus dem Jahr 1995 übernommen. 

Die Maßnahmenfläche wird im Rahmen der Planung angrenzend an die Sonderbauflä-

che verlegt und bleibt vollständig erhalten. 

Im Süden des Plangebietes befindet sich eine gem. § 30 BNatSchG pauschal ge-

schützte feuchte Senke („Nasswiesenrest O Pfeifensterz“), die vollständig erhalten 

bleibt und nicht als Baufläche ausgewiesen wird.  

14.4.1 
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5 Ziele der Raumplanung und Landesplanung 

 

Der regionale Raumordnungsplan von 2017 (RROP) stellt ein umfassendes politisches 

Rahmenkonzept für die weitere Entwicklung in der Region dar und soll Bindeglied zwi-

schen staatlicher und kommunaler Planung sein. Die Bauleitpläne der Gemeinden sind 

den im regionalen Raumordnungsplan dargestellten Zielen der Raumordnung und Lan-

desplanung anzupassen. Die Ziele sind ferner in den Fachplanungen sowie den raum-

bezogenen Einzelplanungen und - maßnahmen weiter zu konkretisieren und umzuset-

zen. 

 
Laut Aussagen des regionalen Raumordnungsplanes liegt das Plangebiet innerhalb 

eines Vorbehaltsgebietes Ressourcenschutz sowie eines Vorbehaltsgebietes Erholung 

und Fremdenverkehr. Die Offenlandflächen im Plangebiet werden zudem als Vorbe-

haltsgebiet für die Landwirtschaft ausgewiesen. Weitere Aussagen werden im RROP 

nicht getroffen. 

Im LEP IV (siehe Abbildung 2) werden keine weiteren Aussagen über das Plangebiet 

getroffen. 

 

In der aktuellen Fortschreibung des LEP IV werden die Möglichkeiten zur Nutzung von 

Flächen für die regenerative Energieerzeugung verbessert werden. Laut der Fassung 

vom 17.01.2023 sind die darin vorgesehenen Änderungen bereits anzuwenden. 

 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) BauGB werden die Fachbehörden 

am Änderungsverfahren des FNP beteiligt. Die interkommunale Abstimmung gemäß 

§ 2 Abs. 2 BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
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Legende zum Auszug aus dem LEP IV: 

 

 

 
 

Abbildung 2: Auszug aus dem Landesentwicklungsprogramm IV für Flächen der Verbandsgemeinde 
Westerburg 

Plangebiet 
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6 Verkehr, Erschließung, Ver- und Entsorgung 

 

Die Anbindung der Sonderbaufläche ist über das vorhandene Straßennetz, die Ge-

meindestraße „Mühlenweg“ sowie den daran angrenzenden Wirtschaftswegen auf Flur-

stück 49 in Flur 22 der Gem. Brandscheid gesichert. Weitere Zufahrten sind nicht not-

wendig oder vorgesehen. 

Die Lage des Einspeisepunktes der erzeugten elektrischen Energie ist im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens nach gültigem EEG und technischen Regelwerken zu prü-

fen. Ein Mast mit einer 20 kV-Freileitung steht innerhalb des Plangebiets zur Verfü-

gung. 

Zusätzliches Schmutzwasser wird durch die Errichtung und den Betrieb des Solarparks 

nicht entstehen. Niederschlagswasser kann weiterhin auf der Fläche versickern, da es 

lediglich zu einer geringfügigen und kleinflächigen Versiegelung im Bereich des Plan-

gebietes durch Nebenanlagen kommt. 

 

 

7 Natur und Landschaft 

 

Die Bewertung der betroffenen Landschaftspotentiale leitet sich aus der Planung ver-

netzter Biotopsysteme des Landkreises Westerwald sowie der Biotopkartierung des 

Landes ab. Zudem wurden die Schutzgebietsausweisungen des Ministeriums aus dem 

LANIS mit Stand vom 07.11.2022 berücksichtigt.  

Die zu erwartenden Auswirkungen auf Natur und Landschaft werden im Umweltbericht 

zum Bebauungsplan und zum vorliegenden FNP zusammenfassend dargestellt. 

Der erforderliche Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft wird im Rahmen der 

Bebauungsplanverfahren ermittelt. 

Die artenschutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens in Verbindung mit den Ver-

botstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden im Bebauungsplanverfahren be-

rücksichtigt. Nach den vorliegenden Kartierungsergebnissen aus den Jahren 2021 und 

2022, die in den Umweltbericht zum Bebauungsplan eingehen, ist nicht zu erwarten, 

dass Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Planung 

ausgelöst werden. 

 

Moschheim, März 2023 

für die Planung 

 

 

...................................... 

       (B. Diefenthal) 

Freiraumplanung Diefenthal 


